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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15031

"Rechtzeitig notwendige Maßnahmen zum Schutz vor dem Wolf ergreifen!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/15031 vom 23.01.2017

2. Plenarprotokoll Nr. 93 vom 24.01.2017

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16040 des UV vom 16.03.2017

4. Beschluss des Plenums 17/16227 vom 29.03.2017

5. Plenarprotokoll Nr. 100 vom 29.03.2017
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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Leopold Herz, Johann Häusler, Prof. (Univ. Li-
ma) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Gün-
ther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Jo-
achim Hanisch, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alex-
ander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bern-
hard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Rechtzeitig notwendige Maßnahmen zum Schutz 
vor dem Wolf ergreifen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ bei zunehmender Wolfspopulation auf Bundes- 
und Europaebene darauf hinzuwirken, dass An-
hang IV der Richtlinie 92/43/EWG in Bezug auf 
den Erhaltungszustand der Wolfspopulation über-
prüft wird und gegebenenfalls eine Anpassung 
des Schutzstatus des Wolfes erfolgt; d.h. die 
Überführung des Wolfes aus Anhang IV in An-
hang V der FFH-Richtlinien (92/43/EWG), 

─ den Präventionsfonds gegen Wolfsübergriffe deut-
lich besser auszustatten, damit nicht nur For-
schungsprojekte, sondern auch anfallende Kosten 
für Herdenschutzmaßnahmen sowie effektive Ver-
grämungs-Maßnahmen angemessen durch die öf-
fentliche Hand gefördert werden können, 

─ die rechtliche Situation bei Herdenausbrüchen, die 
durch Große Beutegreifer ausgelöst werden, zu 
klären, 

─ den Managementplan Wolf „Wölfe in Bayern – 
Stufe 3“ zeitnah zu erstellen. 

 

 

Begründung: 

Die Wolfspopulationen in Europa wachsen beständig 
und breiten sich aus. Laut Landesamt für Umwelt 
leben in Europa derzeit zwischen 10.000 und 15.000 
Wölfe. Die größten Populationen gibt es im Balkange-
biet (3.900 Tiere), in den Baltischen Ländern (4.300 
Tiere), den Karpaten (3.000 Tieren) und in Spanien 
(2.500 Tiere). Auch in einigen Nachbarländern Bay-

erns leben Wölfe, zum Beispiel in Österreich, der 
Schweiz und in Tschechien. Die Gesamtpopulation in 
Deutschland beträgt derzeit etwa 500 Tiere, die in 46 
Rudeln organisiert sind. Kernvorkommen sind in der 
sächsischen Lausitz, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Offi-
zielle Schätzungen gehen davon aus, dass sich die 
Anzahl der Wölfe innerhalb von zwei Jahren verdop-
pelt. Vor diesem Hintergrund ist bei der erwarteten 
Zunahme der Wolfspopulation eine Neubewertung 
von Wolfsvorkommen hinsichtlich Erhaltungszustand, 
Herkunft und Wanderbewegungen dringend geboten. 
Aufbauend auf den Ergebnissen ist dann gegebenen-
falls eine Anpassung des Schutzstatuses des Wolfes 
auf europäischer Ebene vorzunehmen. Durch die 
Überführung des Wolfes von Anhang IV der FFH-
Richtlinie 92/43/EWG, in dem die streng zu schützen-
den Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse festgelegt sind, in Anhang V könnte die 
Anpassung des Schutzstatuses erfolgen. Dieser An-
hang V enthält die Tier- und Pflanzenarten von ge-
meinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der 
Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungs-
maßnahmen sein können. 

Der durch die Präsenz des Wolfes im Mangfallgebirge 
im Jahr 2010 initiierte Präventionsfonds für Herden-
schutz bzw. Präventionsmaßnahmen muss ausgebaut 
werden. Aktuelles Ziel des Fonds ist die Erprobung 
von Präventionsmaßnahmen im Bereich des Herden-
schutzes durch Pilotprojekte sowie eine mögliche 
finanzielle Förderung und betriebliche Beratung in 
Bayern. Der Fokus liegt dabei auf der Abwehr von 
Großen Beutegreifern durch Herdenschutzmaßnah-
men, wie etwa dem Einsatz mobiler Elektrozäune 
oder Beratung zum Thema Herdenschutzhunde. 
Durch den Wolf sind in Bayern vor allem Schaf- und 
Ziegenhalter betroffen. In Bayern gibt es etwa 
390.000 Schafe in 6.200 Betrieben. Vorwiegend han-
delt es sich hierbei um Hobbyzüchter sowie Nebener-
werbsbetriebe, welche als Klein- und Kleinstbetriebe 
gelten (1 - 9 Schafe). Die kostspieligen Präventions-
maßnahmen (z.B. Herdenschutzhund: 3.000 bis 
4.000 Euro Anschaffung, 1.000 Euro jährlicher Unter-
halt) können nicht durch Gewinne gedeckt werden 
oder sind bei so kleinen Herdengrößen nicht durch 
den Tierhalter realisierbar. Der Präventionsfonds 
muss finanziell entsprechend so ausgeweitet werden, 
damit diese Präventionsmaßnahmen zum Herden-
schutz angemessen von der öffentlichen Hand geför-
dert werden, denn die Tierhalter dürfen bei dieser 
Problematik nicht allein gelassen werden und müssen 
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in der Lage sein auch kleine Herden nachhaltig vor 
dem Wolf zu schützen. 

Prävention kann jedoch nicht nur durch Herden-
schutzmaßnahmen allein erfolgreich sein. Der Wolf 
muss den Menschen (Siedlungen, Herden) vielmehr 
auch mit negativen Erfahrungen assoziieren. Im 
Rahmen des Präventionsfonds sollten also auch ver-
stärkt Maßnahmen zur Vergrämung (Besenderung, 
adversive Konditionierung) erforscht und erprobt wer-
den. Die technische Überwachung via Besenderung 
kann etwa Aufschluss darüber geben, ob sich ein Tier 
auffällig verhält. Die Entnahme eines wiederholt auf-
fällig (mangelnde Scheu vor Menschen, aggressives 
Verhalten gegenüber Menschen oder Menschen be-
gleitenden Hunden; immer wiederkehrende Tötung 
von sachgerecht geschützten Nutztieren) gewordenen 
Wolfes muss in Bayern auch in Zukunft durch die 
Anweisung der Regierungen möglich sein und gestat-
tet werden. 

Zudem bedarf es einer rechtlichen Klärung der Haf-
tung bei Herdenausbrüchen. Normalerweise haften 
Nutztierhalter nach § 833 Satz 1 BGB für die Schäden 
ausgebrochener Tiere. Dabei können teils erhebliche 
Schadenssummen entstehen. Für eine Haftungsbe-
freiung muss der Tierhalter seiner Sorgfaltspflicht nach-

kommen (gute fachliche Praxis mit hinreichenden 
Sicherungsmaßnahmen). Durch die Anwesenheit von 
Großen Beutegreifern – speziell dem Wolf – muss in 
Zukunft mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von 
wolfsbedingten Herdenausbrüchen gerechnet werden. 
Die hieraus entstehenden Schäden und Kosten (z.B. 
Erhöhung des Beitrags der Versicherung) können 
eventuell vom Tierhalter nicht getragen werden. Die 
Haftung von Weidetierhaltern muss entsprechend 
dringend geregelt werden. 

Der aktuelle Managementplan „Wölfe in Bayern – 
Stufe 2“ regelt den Umgang mit einzelnen, standort-
treuen Wölfen in Bayern. Bei anhaltender Zunahme 
von Wölfen muss damit gerechnet werden, dass sich 
auch in Bayern – so wie in anderen Bundesländern 
bereits geschehen – Rudel ansiedeln. Es ist also drin-
gend erforderlich darauf vorbereitet zu sein. Ein 
schlagkräftiges Handeln kann nur durch klare Rege-
lungen erfolgen, die bereits vor dem Ansiedeln eines 
Rudels bekannt sein müssen. Die Erstellung und Ver-
öffentlichung eines Managementplans Wolf „Wölfe in 
Bayern – Stufe 3“, der den Umgang mit Rudeln (Po-
pulationen mit Reproduktion) eindeutig klärt, muss 
daher zeitnah geschehen. 

 



SES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser 
Dringlichkeitsantrag ebenfalls abgelehnt. 

Damit hätten wir diesen Tagesordnungspunkt erledigt. 
Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15030 bis 17/15033 und 17/15035 sowie auf 
den Drucksachen 17/15062 bis 17/15064 werden in 
die zuständigen federführenden Ausschüsse verwie-
sen. 

Ich darf noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf 
Drucksache 17/15026 betreffend "Hochschulentwick-
lungskonzept für Nürnberg zügig erarbeiten!" bekannt 

geben. Mit Ja haben 44, mit Nein haben 81 Abgeord-
nete gestimmt. Stimmenthaltungen gab es 16. Damit 
ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Damit sage ich mit allem Dank an alle, dass wir am 
Ende der Sitzung sind. Danke schön und noch einen 
schönen Abend!

(Beifall bei der CSU – Schluss: 21.59 Uhr)
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und 
Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Leopold Herz 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15031 

Rechtzeitig notwendige Maßnahmen zum Schutz 
vor dem Wolf ergreifen! 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass der dritte 
Spiegelstrich folgende Fassung erhält: 

„– über die rechtliche Situation bei Herdenaus-
brüchen, die durch Große Beutegreifer ausge-
löst werden, zu berichten,“ 

Berichterstatter: Nikolaus Kraus 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen haben den Dringlichkeitsantrag mitbe-
raten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dring-
lichkeitsantrag in seiner 63. Sitzung am 
2. Februar 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 55. Sitzung am 8. März 2017 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t .  

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 147. Sitzung am 16. März 2017 mitbe-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
FREIE WÄHLER : Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu g e s t im m t  mit der Maßga-
be, dass der zweite Spiegelstrich folgende 
Fassung erhält: 

„– schnellstmöglich Fördermöglichkeiten für 
Präventionsmaßnahmen zu prüfen, damit 
nicht nur Forschungsprojekte, sondern 
auch anfallende Kosten für Herden-
schutzmaßnahmen sowie effektive Ver-
grämungs-Maßnahmen angemessen 
durch die öffentliche Hand gefördert wer-
den können,“ 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Dr. Leopold Herz, Johann Häusler, Prof. (Univ. Lima) Dr. Pe-
ter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glau-
ber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Nikolaus Kraus, Peter Mey-
er, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15031, 17/16040 

Rechtzeitig notwendige Maßnahmen zum Schutz vor dem Wolf 
ergreifen! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ bei zunehmender Wolfspopulation auf Bundes- und Europaebene 
darauf hinzuwirken, dass Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG in 
Bezug auf den Erhaltungszustand der Wolfspopulation überprüft 
wird und gegebenenfalls eine Anpassung des Schutzstatus des 
Wolfes erfolgt; d.h. die Überführung des Wolfes aus Anhang IV in 
Anhang V der FFH-Richtlinien (92/43/EWG), 

─ schnellstmöglich Fördermöglichkeiten für Präventionsmaßnahmen 
zu prüfen, damit nicht nur Forschungsprojekte, sondern auch an-
fallende Kosten für Herdenschutzmaßnahmen sowie effektive Ver-
grämungs-Maßnahmen angemessen durch die öffentliche Hand 
gefördert werden können, 

─ über die rechtliche Situation bei Herdenausbrüchen, die durch 
Große Beutegreifer ausgelöst werden, zu berichten, 

─ den Managementplan Wolf „Wölfe in Bayern – Stufe 3“ zeitnah zu 
erstellen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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